
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satzung über Art und  
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Stadt Königstein im Taunus  
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Schaufenstern und Markisen, aufgemalte Schriftzüge und Firmensignets auf Fassaden, Fahnen, 
Pylonen und andere freistehende Werbeträger sowie Schaukästen, Plakattafeln und Säulen, 
Wechselwerbeanlagen etc. 

(2) Die Vorschriften dieser Satzung gelten auch für genehmigungs- und anzeigefreie Werbeanlagen 
im Sinne der Anlage zu § 63 HBO. Abweichende Anforderungen, aufgrund von Bestimmungen 
des Hessischen Denkmalschutzgesetzes (HDSchG) in der jeweils geltenden Fassung, bleiben von 
dieser Satzung unberührt. 

(3) Regelungen in Bebauungsplänen oder sonstigen Satzungen, die von Regelungen dieser Satzung 
abweichen, sowie denkmalschutzrechtliche Anforderungen bleiben unberührt. 

§ 3 Allgemeine Anforderungen  

(1) Bauliche Anlagen und Werbeanlagen sind so anzuordnen, zu errichten, aufzustellen, 
anzubringen, zu ändern, zu gestalten und zu unterhalten (instand zu setzen), dass sie nach Form, 
Maßstab, Werkstoff, Farbe und Gliederung den historischen Charakter, die künstlerische 
Eigenart und die städtebauliche Bedeutung der ihre Umgebung prägenden Bebauung, des 
Straßen- oder Platzbildes oder des Altstadtgefüges nicht beeinträchtigen. 

(2) Das Anbringen und Aufstellen von Werbeanlagen an oder auf Dachflächen, Schornsteinen, 
Stützmauern, Bäumen, Ruhebänken, Zäunen, Papierkörben sowie auf Roll- und Klappläden ist 
unzulässig. Das temporäre Anbringen von Werbeanlagen für Vereinszwecke ist gestattet. 

(3) Werbeanlagen, die an baulichen Anlagen angebracht werden, dürfen nur im Bereich des 
Erdgeschosses bis maximal zur Fensterbrüstung des ersten Obergeschosses angebracht werden. 
Bei fensterlosen Fassaden in der durch die Nachbargebäude entsprechend definierten Zone. 

(4) Mehrere Werbeanlagen an einem Gebäude sind hinsichtlich Art, Größe, Gestaltung (Material- 
und Farbwahl), Anbringung und Beleuchtung aufeinander abzustimmen, soweit sie gleichzeitig 
einsehbar sind. 

(5) Werbeanlagen, die ihrer Zweckbestimmung nicht mehr dienen, sind einschließlich aller 
Befestigungsteile innerhalb eines Zeitraumes von drei Monaten zu entfernen. Die sie tragenden 
Gebäudeteile sind in den ursprünglichen Zustand zurück zu versetzen. 

(6) Bei vorhandenen Fassadengliederungen ist die Lage und Größe der Werbeanlage auf die 
vorhandene Fassadengliederung abzustimmen. Ansonsten muss die Werbeanlage in Bezug zur 
Fassade des beworbenen Ladens stehen, z. B. mittig über der Tür oder über der 
Schaufensteranlage. Entsteht durch die vorhandene Fassadengliederung ein Sachverhalt, der 
gegen die Vorgaben der Satzung spricht (z. B. Anzahl oder Größe der Werbeanlagen), sind diese 
im Vorfeld mit der Stadt Königstein im Taunus abzustimmen und es ist ggf. gemäß § 3 Abs. 2 
dieser Satzung eine Abweichung zu beantragen. 

(7) Spannbänder und Transparente sowie senkrecht oder schräg ausgestellte Werbefahnen an 
Hausfassaden sowie Straßenüberspannungen sind unzulässig. 

(8) Werbung auf Markisen darf nur im Bereich des Volants angebracht sein. 

(9) Werbeanlagen an Bauzäunen und Baugerüsten sind nur von den dort tätigen Firmen zulässig. 

(10) Alle Werbeanlagen müssen sich von Schildern und Zeichen, die der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung dienen, deutlich unterscheiden und von ihnen den durch den Zweck dieser Schilder 
und Zeichen bedingten Abstand einhalten. Signalrot und Signalgrün dürfen nicht verwendet 
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2. Ausleger, die in einen Gehweg oder einen sonstigen Fußgängerbereich hineinragen, sind in 
einer Mindesthöhe von 2,60 m über dem Gehweg bzw. dem Fußgängerbereich 
anzubringen. 

3. An jeder Gebäudefassade sind je Betrieb maximal zwei Werbeanlagen zulässig. Diese 
können sich insbesondere aus Fassadenwerbung, Auslegern sowie Beschriftungen von 
Markisen zusammensetzen. 

4. Zusätzlich ist die Beschriftung und Beklebung von Fenstern und Schaufenstern in den 
Erdgeschossen zulässig.  

5. Freistehende Werbeanlagen sind mit Ausnahme der folgenden Nummern 6 und 7 
unzulässig. 

6. Für Betriebe, die über eine Passage, Stich- oder Seitenstraße erschlossen sind oder sich auf 
einem rückwärtigen Grundstück oder Grundstücksteil befinden, ist ein Hinweisschild pro 
Zuwegung bzw. Zufahrtsstraße zulässig. 

7. Mehrere Hinweisschilder an Zuwegungen bzw. Zufahrtsstraßen zu Betrieben sind zu einer 
Sammelwerbeanlage zusammenzufassen. Jedem werbenden Betrieb steht ein Hinweisschild 
je Sammelwerbeanlage zur Verfügung. Je Zuwegung bzw. Zufahrtsstraße ist eine 
Sammelwerbeanlage zulässig. 

8. Das Aufstellen von Fahnenmasten ist unzulässig. 

9. Eigenständige Werbetafeln müssen eine Mindesthöhe von 2,60 m über dem Gehweg 
ausweisen. Um eine störende Häufung von eigenständigen Werbetafeln zu vermeiden, darf 
im Umkreis von 500 m maximal eine eigenständige Werbetafel aufgestellt werden. 

(2) Dimensionierung 

1. Die Überdeckung durch Werbeanlagen ist nur im Erdgeschoss bis maximal 50 % der 
Fassadenbreite zulässig. 

2. Ausleger sind bis zu einer Ausladung von 1,00 m, einer Ansichtsfläche von 0,50 m² und 
einer Tiefe von 0,15 m zulässig. 

3. Das flächige Abdecken von Schaufensterflächen durch Folienbeklebungen, Plakatierungen, 
Anstriche o. ä. ist unzulässig. Durch Beschriftung und Beklebung von Fenstern und 
Schaufenstern sind maximal 20 % der Fenster- bzw. Schaufensterfläche zu verdecken. Sollte 
eine Folierung geplant sein, die größer ausfällt, ist dies mit der Stadt Königstein im Taunus 
im Vorfeld abzustimmen. 

4. Für Betriebe, die über eine Passage, Stich- oder Seitenstraße erschlossen sind oder sich auf 
einem rückwärtigen Grundstück oder Grundstücksteil befinden, ist ein Hinweisschild mit 
einer Ansichtsfläche von maximal 0,30 m² zulässig. 

5. Sammelwerbeanlagen zur Hinweisbeschilderung sind in den Abmessungen von maximal 
3,00 m x 1,50 m x 0,30 m auszuführen. Bei digitalen Anzeigen kann die zulässige Tiefe der 
Werbeanlagen auf bis zu 0,70 m erhöht werden. 

6. Eigenständige Werbetafeln dürfen eine maximale Ansichtsfläche von 10 m² aufweisen. 

(3) Gestaltung 

1. Werbeanlagen sind außerhalb der Öffnungszeiten zwischen 23:00 und 5:00 Uhr 
abzuschalten. 

2. Zulässig sind selbstleuchtende und nicht selbstleuchtende Werbeanlagen. 

3. Blinklicht- und mehrfarbige Wechsellichtanlagen sind unzulässig. 
4. Eine Beleuchtung mit Wechselschaltung oder mit unverdeckten Leuchtmitteln ist unzulässig. 
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5. Sammelwerbeanlagen zur Hinweisbeschilderung sind in den Abmessungen von maximal 
4,00 m x 2,00 m x 0,30 m auszuführen. Bei digitalen Anzeigen kann die zulässige Tiefe der 
Werbeanlagen auf bis zu 0,70 m erhöht werden. 

6. Freistehende Werbeanlagen an der Stätte der Leistung wie Planen, Folien, Plakatwände o. ä. 
können eine maximale Ansichtsfläche von 5,00 m² aufweisen. 

7. Pylonen dürfen eine Größe von 2,50 m x 1,25 m nicht überschreiten. 

8. Fahnenmasten sind bis zu einer Höhe von 7,00 m zulässig. Fahnen sind bis zu einer Größe 
von 1,50 m x 4,00 m zulässig und ausschließlich senkrecht anzubringen. 

9. Eigenständige Werbetafeln dürfen eine maximale Ansichtsfläche von 10 m² aufweisen. 

(3) Gestaltung 

1. Werbeanlagen sind außerhalb der Öffnungszeiten zwischen 23:00 und 5:00 Uhr 
abzuschalten. 

2. Zulässig sind selbstleuchtende und nicht selbstleuchtende Werbeanlagen. 

3. Blinklicht- und mehrfarbige Wechsellichtanlagen sind unzulässig. 
4. Eine Beleuchtung mit unverdeckten Leuchtmitteln ist unzulässig. 
5. Werbeanlagen in Signalfarben sind unzulässig. Dies gilt auch für die Beleuchtung von 

Werbeanlagen sowie die Folierung von Schaufenstern. 
6. Eigenständige Werbetafeln dürfen angeleuchtet werden. Eine selbstleuchtende Ausführung 

ist unzulässig. 

§ 11 Schaukästen 

(1) Schaukästen sind in allen Teilgebieten zulässig. Schaukästen an Gebäuden sind nur für 
kommunale und kirchliche Mitteilungen, Vereinsmitteilungen und Mitteilungen für 
gastronomische Betriebe (nur Speise- und Getränkekarten) zulässig. Die Ansichtsfläche darf nicht 
größer als 0,75 m² sein und sie dürfen die Gebäudeflucht lediglich bis maximal 0,20 m 
überschreiten. 

(2) Ausnahmsweise sind die soeben in Abs. 1 benannten Schaukästen im Vorgartenbereich zulässig, 
wenn sie in die Einfriedung integriert sind. 

§ 12 Schaufenster  

(1) Schaufenster sind in allen Teilgebieten nur im Erdgeschoss zulässig. 

(2) Die Schaufensterzone muss aus der Fassade des einzelnen Gebäudes entwickelt werden und mit 
dieser hinsichtlich der Form, des Maßstabs, der Gliederung, des Materials und der Farbe 
abgestimmt sein. 

(3) Schaufenster müssen beiderseitig durch Wandflächen eingefasst werden und durch 
Wandflächen oder entsprechende Konstruktionsteile (z. B. Mauerpfeiler) gegliedert werden. 

(4) Die Breite der einzelnen Schaufensteröffnungen darf 2,50 m nicht überschreiten. Ausnahmen 
sind zulässig, wenn sich diese aus den vertikalen Fassadenachsen ergeben. 
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§ 13 Warenautomaten  

(1) Warenautomaten (z.B.: Zigaretten- oder Kaugummiautomaten) sind in allen Teilgebieten 
zulässig, dürfen aber nur angebracht werden, wenn die statische Funktion von Mauern, 
Ständern und Pfeilern des Gebäudes optisch klar erkennbar bleibt und zwischen dem 
Warenautomaten und der Gehwegkante eine Mindestdurchgangsbreite von 1,80 m eingehalten 
wird. Regiomaten sind hiervon ausgenommen. 

(2) Das Erscheinungsbild der aufgestellten Warenautomaten ist zu erhalten und gegebenenfalls 
nachzubessern. 

§ 14 Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 

1. § 3 Abs. 2 Werbeanlagen an oder auf Dachflächen, Schornsteinen, Stützmauern, Bäumen, 
Ruhebänken, Zäunen, Papierkörben sowie auf Roll- und Klappläden anbringt oder aufstellt, 

2. § 3 Abs. 3 Werbeanlagen oberhalb des Erdgeschosses bis maximal zur Fensterbrüstung des 
ersten Obergeschosses anbringt, 

3. § 3 Abs. 7 Spannbänder und senkrecht/schräg aufgestellte Werbefahnen an Hausfassaden 
anbringt, 

4. § 3 Abs. 8 Beschriftung von Markisen nicht nur auf den Volant beschränkt, 
5. § 5 Abs. 1 Nr. 1 - 9 Werbeanlagen in unzulässiger Art, Anzahl oder Anbringungsort der 

Bestimmungen der Zone 1 anbringt oder aufstellt, 
6. § 5 Abs. 2 Nr. 1 - 9 Werbeanlagen in unzulässiger Dimensionierung der Bestimmungen der 

Zone 1 anbringt oder aufstellt, 

7. § 5 Abs. 3 Nr. 1 - 6 Werbeanlagen in unzulässiger Gestaltung der Bestimmungen der 
Zone 1 anbringt oder aufstellt, 

8. § 6 Abs. 1 Nr. 1 - 9 Werbeanlagen in unzulässiger Art, Anzahl oder Anbringungsort der 
Bestimmungen der Zone 2 anbringt oder aufstellt, 

9. § 6 Abs. 2 Nr. 1 - 6 Werbeanlagen in unzulässiger Dimensionierung der Bestimmungen der 
Zone 2 anbringt oder aufstellt, 

10. § 6 Abs. 3 Nr. 1 - 6 Werbeanlagen in unzulässiger Gestaltung der Bestimmungen der 
Zone 2 anbringt oder aufstellt, 

11. § 7 Abs. 1 Nr. 1 - 9 Werbeanlagen in unzulässiger Art, Anzahl oder Anbringungsort der 
Bestimmungen der Zone 3 anbringt oder aufstellt, 

12. § 7 Abs. 2 Nr. 1 - 5 Werbeanlagen in unzulässiger Dimensionierung der Bestimmungen der 
Zone 3 anbringt oder aufstellt, 

13. § 7 Abs. 3 Nr. 1 - 6 Werbeanlagen in unzulässiger Gestaltung der Bestimmungen der 
Zone 3 anbringt oder aufstellt, 

14. § 8 Abs. 1 Nr. 1 - 9 Werbeanlagen in unzulässiger Art, Anzahl oder Anbringungsort der 
Bestimmungen der Zone 4 anbringt oder aufstellt, 

15. § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 5 Werbeanlagen in unzulässiger Dimensionierung der Bestimmungen der 
Zone 4 anbringt oder aufstellt, 

16. § 8 Abs. 3 Nr. 1 - 6 Werbeanlagen in unzulässiger Gestaltung der Bestimmungen der 
Zone 4 anbringt oder aufstellt, 
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17. § 9 Abs. 1 Nr. 1 - 9 Werbeanlagen in unzulässiger Art, Anzahl oder Anbringungsort der 
Bestimmungen der Zone 5 anbringt oder aufstellt, 

18. § 9 Abs. 2 Nr. 1 - 9 Werbeanlagen in unzulässiger Dimensionierung der Bestimmungen der 
Zone 5 anbringt oder aufstellt, 

19. § 9 Abs. 3 Nr. 1 - 6 Werbeanlagen in unzulässiger Gestaltung der Bestimmungen der 
Zone 5 anbringt oder aufstellt, 

20. § 10 Abs. 1 die zulässige Größe von Schaukästen überschreitet, 
21. § 11 Abs. 1 Schaufenster in einem anderen Stockwerk als dem Erdgeschoss errichtet, 

22. § 11 Abs. 2 die Schaufensterzone nicht aus der Fassade des einzelnen Gebäudes entwickelt, 
23. § 11 Abs. 3 Schaufenster nicht beiderseitig durch Wandflächen einfasst und durch 

Wandflächen oder entsprechende Konstruktionsteile gliedert, 

24. § 12 Abs. 1 die Warenautomaten näher als 1,80 m an die Gehwegkante montiert. 

(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße von bis zu 15.000,00 EUR gemäß § 86 Abs. 3 
HBO geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß hierzu 
nicht aus, kann es überschritten werden. 

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) findet in seiner jeweils gültigen Fassung 
Anwendung. 

(4) Die zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der Magistrat der 
Stadt Königstein im Taunus. 

§ 15 In-Kraft -Treten  

Diese Satzung tritt am Tage nach Vollendung Ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Satzung über Art und Gestaltung von Werbeanlagen im Gebiet der Stadt 
Königstein im Taunus vom 29.06.2008 außer Kraft. 

Ausfertigungsvermerk:  

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der 
Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 

 

Königstein im Taunus, den 27.10.2025    Der Magistrat 

 

 

 

         Beatrice Schenk-Motzko 

         Bürgermeisterin 
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